
Förderungsfähige Ausbildung 
 
§ 2 BAföG (Ausbildungsstätten) - Auszug 
 
(1) Ausbildungsförderung wird geleistet für den Besuch von 
 

1. weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und Berufsfachschulen, 
einschließlich der Klassen aller Formen der beruflichen Grundbildung, ab 
Klasse 10 sowie von Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine 
abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt, wenn der Auszubildende 
die Voraussetzungen des Absatzes 1a erfüllt, 

2. Berufsfachschulklassen und Fachschulklassen, deren Besuch eine 
abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt, sofern sie in einem 
zumindest zweijährigen Bildungsgang einen berufsqualifizierenden Abschluss 
vermitteln, 

3. Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene 
Berufsausbildung voraussetzt, 

4. Abendhauptschulen, Berufsaufbauschulen, Abendrealschulen, 
Abendgymnasien und Kollegs, 

5. Höheren Fachschulen sowie von Akademien, die Abschlüsse verleihen, die 
nicht nach Landesrecht Hochschulabschlüssen gleichgestellt sind, 

6. Hochschulen sowie von Akademien, die Abschlüsse verleihen, die nach 
Landesrecht Hochschulabschlüssen gleichgestellt sind. 
 

Maßgebend für die Zuordnung sind Art und Inhalt der Ausbildung. 
Ausbildungsförderung wird geleistet, wenn die Ausbildung an einer öffentlichen 
Einrichtung - mit Ausnahme nichtstaatlicher Hochschulen - oder einer 
genehmigten Ersatzschule durchgeführt wird. 

 
(1a) Für den Besuch der in Absatz 1 Nummer 1 bezeichneten Ausbildungsstätten 
wird Ausbildungsförderung nur geleistet, wenn der Auszubildende nicht bei seinen 
Eltern wohnt und 
 

1. von der Wohnung der Eltern aus eine entsprechende zumutbare 
Ausbildungsstätte nicht erreichbar ist, 

2. einen eigenen Haushalt führt und verheiratet ist oder war, 
3. einen eigenen Haushalt führt und mit mindestens einem Kind zusammenlebt. 

 
Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates bestimmen, dass über Satz 1 hinaus Ausbildungsförderung für den 
Besuch der in Absatz 1 Nummer 1 bezeichneten Ausbildungsstätten auch in Fällen 
geleistet wird, in denen die Verweisung des Auszubildenden auf die Wohnung der 
Eltern aus schwerwiegenden sozialen Gründen unzumutbar ist. 
 
(gesamter Gesetzestext unter www.gesetze-im-internet.de/baf_g ) 

http://www.gesetze-im-internet.de/baf_g

